
Der qualifi zierte 
Freifl ächen-

gestaltungsplan
Fachliche Handreichung für Planende und Bauende 

sowie Empfehlung für Städte und Gemeinden 



Der Spielplatz für den Aksel Møllers Garten in Kopenhagen ist vom 
Stadtgarten inspiriert worden. Er repräsentiert Nutzgärten, wilde Natur 
und Plätze im Freien, welche man auch in der Natur antreffen kann. 
Neben vielen Spielfunktionen und Aufenthaltsmöglichkeiten ist der 

summen hören und sich in Höhlen in der Hecke verstecken kann.

Der Gedanke des Spielplatzes ist es, das Gefühl zu vermitteln, dass 
Kinder und Erwachsene sich in einem riesigen Garten mit vielen kleinen 

die die motorischen und sensorischen Sinne herausfordern.
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VORWORT
Die Aufgaben in der Landschaftsarchitektur werden viel-
fältiger und komplexer. So muss beispielsweise im Bau-
genehmigungsverfahren eine Vielzahl rechtlicher, funkti-
onaler und gestalterischer Anforderungen sowohl für das 
Gebäude als auch für den umgebenden Freiraum geregelt 
werden. Während die baurechtliche Genehmigung für Ge-
bäude klaren Regeln unterliegt, werden Aspekte der woh-
nungsnahen Erholungsfl ächen, der Klimaanpassung, des 
Überfl utungsschutzes, des Bodenschutzes, des Baum- 
und Artenschutzes oft nur am Rande behandelt und/oder 
unterliegen verschiedenen Zuständigkeiten. Zudem kla-
gen Genehmigungsbehörden, aber auch die Gestaltungs-
beiräte in den Kommunen, bei der Vielzahl vereinfachter 
Verfahren im baulichen Innenbereich über fehlende Steu-
erungsmöglichkeiten. 

Der qualifi zierte Freifl ächengestaltungsplan ist das 
geeignete Planungsinstrument im bauaufsichtlichen Ge-
nehmigungsverfahren, um bereits zu Beginn der Planung 
die vielfältigen freifl ächenrelevanten Belange planerisch 
anzupassen und zu berücksichtigen. Denn unzureichend 
abgestimmte Antragsunterlagen führen oft zur Verzöge-
rung im Genehmigungsverfahren, zu kostenintensiven 
Planungs- und Ausführungskorrekturen und damit zur 
Verschiebung des Baubeginns. 

Dem Planungsinstrument kommt demnach eine hohe 
Bedeutung für Klimaanpassungsmaßnahmen auch im 
privaten Bereich zu. Gleichzeitig wird die Forderung aus 
dem Weißbuch Stadtgrün (Hrsg. Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2017) 
nach einer Erhöhung des Grünanteils auf Baugrundstü-
cken durch den qualifi zierten Freifl ächengestaltungsplan 
erfüllt. Denn in diesem Planwerk werden die spezifi -
schen Anforderungen an den Freiraum dargestellt und 
mit fachlich gestalterischen Lösungen zusammengeführt. 
Der qualifi zierte Freifl ächengestaltungsplan bezieht sich 
dabei vorrangig auf die nicht überbauten Grundstücks-
fl ächen sowie auf Maßnahmen zur Gebäudebegrünung. 
Ein frühzeitiger Planungsdialog zwischen Hochbau- und 

Landschaftsarchitekt:innen kann die bauliche Organisati-
on auf dem Grundstück und die Sicherung einer möglichst 
hohen Freiraumqualität ermöglichen.

Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen führt 
mit dieser Handreichung für alle an der Grundstücksge-
staltung Beteiligten Erläuterungen und Hilfestellungen zu 
den Inhalten, Darstellungen und Leistungen eines quali-
fi zierten Freifl ächengestaltungsplans zusammen. Ferner 
wird Bezug auf unterschiedliche Anwendungsfälle in der 
Praxis genommen. 

Wie alle weiteren vom bdla veröffentlichten Handrei-
chungen und Arbeitshilfen für Landschaftsarchitekt:innen 
soll diese Broschüre dazu beitragen, dass die Aufgabe der 
Qualitätssicherung des Freiraumes im Berufsfeld, insbe-
sondere auch für neu hinzukommende Planungsansätze, 
fachlich substantiiert erfüllt werden kann.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „qualifi zier-
ter Freifl ächengestaltungsplan“ erfolgte auf Anregung 
von Kolleg:innnen im Kontext der „Qualitätsoffensive Frei-
raum“ in Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie auf 
Grundlage der Forderungen des Weißbuches Stadtgrün. 
Unser Dank gilt den Mitgliedern der bdla-Arbeitsgruppe 
Freifl ächengestaltungsplan. 

PROF. STEPHAN LENZEN
Präsident bdla, RMP Stephan Lenzen 
Landschaftsarchitekten, Bonn / Köln / Hamburg / 
Berlin / Mannheim
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1. 

EINLEITUNG
Die Einführung des qualifi zierten Freifl ächengestaltungs-
plans wird in einigen Bundesländern und diversen Kom-
munen noch diskutiert, in anderen ist er bereits Vorgabe. 
Er wird in der Praxis unterschiedlich betitelt und z.B. als 
FGP oder als QFP abgekürzt. Die grundsätzlichen Inhal-
te und der Zweck unterscheiden sich jedoch nicht. In der 
vorliegenden Handreichung werden der Terminus qualifi -
zierter Freifl ächengestaltungsplan und die Abkürzung FGP 
verwendet. 

Im FGP werden die zu prüfenden Aspekte in einem 
Dokument gebündelt, Konfl ikte zwischen verschiedenen 
Belangen frühzeitig erkannt und einer Lösung zugeführt. 
Überarbeitungen aufgrund von Widersprüchen in unter-
schiedlichen Planunterlagen entfallen. Dies beschleunigt 
den Genehmigungsprozess.

Je nach Art des Bauvorhabens (Wohn-, Büro-, Gewer-
bebauten, öffentliche Bauten, Sondernutzungen) und des 
konkreten Standorts im städtischen oder ländlichen Raum 
bestehen mehr oder weniger komplexe Anforderungen 
an den Freiraum. Neben geltenden Bauvorschriften und 
Normen sind hierbei in wachsendem Umfang rechtliche 
Vorgaben und Verpfl ichtungen für die Umweltvorsorge zu 
beachten: Natur- und Artenschutz, Boden-, Gewässer- und 

Klimaschutz, Biotop- und Baumschutz. Außerdem spielen 
Freifl ächenbedarfe für Spiel-, Freizeit- und Erholungsnut-
zungen sowie Aspekte der Landschafts- bzw. Ortsbildge-
staltung eine wichtige Rolle. 

Im FGP werden die jeweiligen umwelt- und natur-
schutzrechtlichen Einzelaspekte mit den jeweiligen Nut-
zungsanforderungen und gestalterischen Maßnahmen 
in einem Gesamtplan zusammengefasst. Der Bezug des 
Planwerkes liegt dabei vorrangig auf den nicht überbauten 
Grundstücksfl ächen sowie auf Maßnahmen zur Gebäude-
begrünung. Er kann bei frühzeitiger Einbeziehung in die 
Planung außerdem zur Optimierung der Gebäudestellung, 
der Erschließung und der Anordnung baulicher Nebenan-
lagen zu Gunsten der Freiraumbelange und damit der Ge-
samtplanung beitragen.

Bei zunehmend knappen Flächen und steigender Flä-
chenkonkurrenz ist der verbleibende Freiraum möglichst 
optimal zu nutzen. Dafür bedarf es einer guten und mul-
tifunktionalen Gestaltung, die ökologische, infrastrukturel-
le und erholungsrelevante Belange zusammenführt. Dies 
kann dann auch die Akzeptanz des Bauvorhabens in der 
Nachbarschaft fördern. 

Es gibt somit gute Gründe und viele Vorteile für die ver-
pfl ichtende und insbesondere rechtzeitige Einbeziehung 
der qualifi zierten Freifl ächengestaltungsplanung in das 
Bauantragsverfahren. 
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2.

ACHT GRÜNDE FÜR DEN 
QUALIFIZIERTEN FREI-
FLÄCHENGESTALTUNGS-
PLAN – FGP
1. Bündelungsfunktion

Im FGP werden die jeweiligen Freiraumbelange in einem 
Plan gebündelt. Damit werden im Planungsprozess sowohl 
Synergien als auch Konfl ikte frühzeitig erkannt und kön-
nen dann bei der Funktions- und Nutzungsbelegung der 
Freifl ächen sowie bei Maßnahmen zur Gebäudebegrünung 
entsprechend berücksichtigt und aufeinander abgestimmt 
werden.

2. Zeit- und Kosteneffi zienz im Planungsprozess
Die frühzeitige Einbeziehung der Freiraumplanung er-
möglicht den wechselseitigen fachlichen Austausch mit 
den weiteren an der Planung beteiligten Fachrichtungen. 
Durch die Abstimmung der unterschiedlichen Belange 
und integrale Zusammenführung der Einzelthemen wie 

Hochbau, Erschließung, Entwässerung, Rettungswege, 
Stellplätze und anderes im FGP wird der Planungsprozess 
beschleunigt. Und damit werden auch Kosteneinsparun-
gen ermöglicht.

3. Effi zienz im Bauprüfverfahren
Die Zusammenführung und Aufbereitung von ohnehin zu 
berücksichtigenden freiraumrelevanten sektoralen, funkti-
onalen und rechtlichen Belangen, einschließlich übergeord-
neter Planungsaufl agen, im FGP ermöglichen eine effi zien-
te Bearbeitung durch die Bauprüfdienste. Damit können 
zeit- und arbeitsaufwändige Nachforderungen von Prüf-
unterlagen gemindert oder sogar ganz vermieden werden. 

4. Höhere Freiraum- und Gestaltungsqualität
Freiräume sind elementarer Bestandteil unserer Lebens-
welten, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Sied-
lungsraum. Die frühzeitige Ermittlung und Integration der 
unterschiedlichen Freiraumbelange im FGP ist die Grund-
lage für eine höhere Gestaltungsqualität und bessere Nutz-
barkeit der Freifl ächen.

5. Höhere Umwelt- und Lebensqualität
Eine ganzheitliche, d.h. klimagerechte, ökologisch nachhal-
tige, nutzerfreundliche und qualitätsvolle Gestaltung des 
Baugrundstücks erhöht die Umwelt- und Lebensqualität im 
städtischen und ländlichen Siedlungsraum. Der FGP kann 
damit wesentlich zur Umweltgerechtigkeit beitragen. 

6. Bessere Akzeptanz von Bauvorhaben
Der im FGP verfolgte ganzheitliche Gestaltungsansatz 
trägt wesentlich zum guten Gesamterscheinungsbild des 
Baugrundstücks bei. Dies wirkt sich positiv auf das Umfeld 
aus und kann auch die Akzeptanz der Nachbarschaft für 
Neubauvorhaben, insbesondere bei städtischen Nachver-
dichtungen, erhöhen.

7. Wirksamer Beitrag zur Klimafolgenanpassung
Im FGP werden wirksame Maßnahmen am Gebäude und 
im Freiraum zum örtlichen Klimaschutz und zur Klimafol-
genanpassung festgelegt. Die raumsparende Mehrfachbe-
legung von Freifl ächen mit unterschiedlichen Funktionen 
ermöglicht dabei sowohl zusätzliches klimawirksames 
Grünvolumen wie Baumpfl anzungen als auch Maßnahmen 
im Umgang mit Wasser wie Retentionsräume, Sickerfl ä-
chen, Minderung der Bodenversiegelung.

8. Förderung von Artenschutz und Biodiversität
Der integrative Ansatz des FGP ermöglicht Maßnahmen 
zur Sicherung und Förderung des Artenschutzes und der 
Biodiversität. Er schafft die Voraussetzungen zur Sicherung 
wertgebender Baum- oder Biotopbestände, zur Umset-
zung von Ausgleichsmaßnahmen vor Ort, zur Herrichtung 
unterschiedlicher Lebensräume sowie für spezifi sche Ar-
tenschutzmaßnahmen.
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3.

INHALTE DES 
QUALIFIZIERTEN FREI-
FLÄCHENGESTALTUNGS-
PLANS

Der qualifi zierte Freifl ächengestaltungsplan stellt die ge-
plante Nutzung und Gestaltung der Freifl ächen nach Lage, 
Art, Größe und Beschaffenheit dar. Er ist zeitgleich mit dem 
Entwurf für den Hochbau und der Erschließungsplanung 
zu erarbeiten und als Bestandteil der im jeweiligen Bau-
genehmigungsverfahren (so auch im Freistellungs- und im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren) vorzulegenden 
Bauvorlagen einzureichen. 

Aufgabe des FGP ist es, frühzeitig funktionale und recht-
liche Einzelaspekte gebündelt und in einer nachhaltigen 
und nutzerfreundlichen Gestaltung zur Daseinsvorsorge 
zusammenzuführen. Dabei sind die umwelt-, wasser- und 
naturschutzrechtlichen Aspekte (Regenwassermanage-
ment, Klimaanpassungs- und Artenschutzmaßnahmen 
u. ä.) mit den Nutzungsanforderungen an die Freifl ächen 
(Erholungsnutzung, Spielplatzversorgung, Rettungswege 
u. ä.) in einem Gesamtkonzept planerisch zu integrieren. 
Der FGP übernimmt die Qualitätssicherung und quer-
schnittsorientierte Aufgabenbewältigung im konkreten 
Einzelfall mit dem Anspruch, diese mit Gestaltungs- und 
Aufenthaltsqualitäten zu vereinen.

Dementsprechend sind die im Folgenden aufgeführten 
Inhalte als Eckpunkte für die Darstellungen des qualifi zier-
ten Freifl ächengestaltungsplans je nach Bauaufgabe und 
Kontext zu verstehen. Die hervorgehobenen Inhalte sind 

dabei als fachlich erforderliche Mindestinhalte anzusehen. 
Die jeweiligen Erfordernisse und Vorgaben aus den Lan-
desbauordnungen, Festsetzungen von Bebauungs- und 
Grünordnungsplänen oder gemeindlichen Satzungen sind 
zu beachten. Im Anhang der Broschüre sind einige Anwen-
dungsfälle hinterlegt, bspw. eines gewerblichen Baus und 
eines Wohngebäudes, in denen unterschiedliche Inhalte 
eines FGP´s gebündelt dargestellt sind. 

3.1
DARSTELLUNGEN UND INHALTE 

Grundlage für den FGP ist ein Lageplan des Grundstücks 
(i. d. R. M 1:100 oder M 1:200) mit Darstellung der geplan-
ten Bebauung und der sonstigen baulichen Anlagen, der 
Erschließung, der Geländehöhen und des planungsrelevan-
ten angrenzenden Umfelds. 

Der vorhandene Bestand (über- und unterbaute Flä-
chen, Bäume und sonstige Gehölze) und die geplanten 
Rückbaumaßnahmen (Abbruch / Fällung / Rodung) sind zu 
erfassen und darzustellen, ggf. in einem gesonderten Be-
stands- und Abbruch- bzw. Baumfällungsplan.

Im Regelfall sind folgende Darstellungen erforderlich 
und sinnvoll:

•  vorhandene Bäume auf dem Baugrundstück sowie 
auf angrenzenden Nachbargrundstücken und im Stra-
ßenraum, sofern die Baumkrone einen geringeren 
Abstand als 1,50 Meter zur Baugrundstücksgrenze 
(oder z. B. zu geplanten Grundstückszufahrten) auf-
weist. Darzustellen sind die tatsächliche Kronenaus-
ladung /-projektion und die Höhe am Stammfußpunkt. 
Sie sind in einer Baumliste mit Nummer, Baumart 
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deutsch / botanisch, Höhe, Stammumfang, Kronen-
durchmesser und ggf. Kronenansatz über Gelände so-
wie ggf. Unterscheidung in öffentlich/privat zu führen. 
Sinngemäß ist ggf. auch die Darstellung von vorhan-
denen Großsträuchern und Hecken erforderlich.

•  Hervorhebung zu erhaltende Bäume mit Baumnum-
mer und Verweis auf die Baumliste; ggf. sind erforder-
liche Maßnahmen zu benennen, wie z. B. Schutzzaun, 
fachgerechte Kronenpfl ege, Stamm- und Wurzel-
schutz im Baubetrieb o. ä. Sinngemäß ist ggf. auch 
die Darstellung von zu erhaltenden Großsträuchern 
und Hecken erforderlich.

•  Kennzeichnung zu fällende Bäume mit Baumnummer 
und Verweis auf die Baumliste sowie Kurzbezeichnung 
des Fällgrundes (abbruchbedingt / baubedingt / zu-
standsbedingt o. ä.; nähere Begründung i. d. R. im Fäll-
antrag). Sinngemäß ist ggf. auch die Darstellung von 
zu rodenden Großsträuchern und Hecken erforderlich. 
Hinweis: Wenn die Darstellung den FGP überlastet 
bzw. die Lesbarkeit einschränkt, kann ein separater 
Baumbestandsplan (und ggf. Großsträucher und ggf. 
Hecken) mit Überlagerung der Konturen von geplan-
ten und von ggf. bestehenden und von zum Abriss 
vorgesehenen Gebäuden und versiegelten Flächen 
erstellt werden. 

•  neu zu pfl anzende Bäume und Sträucher mit Be-
zeichnung deutsch/botanisch, Pfl anzgröße und 
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Anzahl. Die Artenauswahl muss sich unter Be-
rücksichtigung der Auswirkungen des Klima-
wandels und der Klimafolgenanpassung in den 
jeweiligen Naturraum und die natürlich vorkom-
menden Pfl anzengesellschaften einfügen. Im Sied- 
lungsbereich wird die Verwendung von stadt- und kli-
maverträglichen Arten empfohlen unter Bezugnahme 
derzeit z. B. auf die Artenlisten der Deutschen Gar-
tenamtsleiterkonferenz und des Bundes deutscher 
Baumschulen (GALK-Straßenbaumliste, Zukunfts-
bäume für die Stadt – BdB e. V.).

•  Grün- und Pfl anzfl ächen mit Angaben zu Art und 
Umfang der Begrünung / Bepfl anzung (z. B. Ansaat-
fl ächen für Rasen / Wiese, Strauchfl ächen mit Arten-
angaben, Heckenpfl anzungen differenziert in ge-
schnitten / freiwachsend oder Mischpfl anzungen mit 
Angaben zu Stauden / Gräsern / Farnen usw.)

•  Begrünung unterbauter Flächen und Dächer mit 

Darstellung der Tiefgaragenkante bzw. der Dach-
traufe und Angabe zum Substrataufbau (ggf. Regel-
schnitt)

•  Art und Umfang der Fassadenbegrünung mit Be-
zeichnung der Pfl anzen (deutsch / botanisch), Pfl anz-
größe und Anzahl sowie ggf. des gewählten Systems 

•  geplante Geländehöhen und geplante Geländeverän-
derungen, auch unter Berücksichtigung der Barriere-
freiheit und der Baumerhaltung (ggf. Schnitte)

•  befestigte Flächen wie Wege-, Platz- und Verkehrs-
fl ächen sowie barrierefreie Zugänge mit Angaben der 
Belagsarten und Wegbreiten und der Bewegungsfl ä-
chen. Dazu gehören Aufenthaltsbereiche und Spiel-
fl ächen, Fußwege, Fahrradabstellplätze, Zufahrten, 
Anlieferungen, Stellplätze, Fahrgassen und Flächen 
für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsfl ächen) mit Schleppkurven und Vermaßung. 

•  bestehende und geplante bauliche Anlagen (unter- 
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und oberirdisch), Außentreppen, Stützmauern, Ram-
pen u. ä. sowie ortsfeste Einbauten wie beispiels-
weise Abfall- und Wertstoffbehälter, Fahrradbügel, 
Spiel- und Bewegungsgeräte, Außenbeleuchtung u. ä.

•  oberirdische Elemente zur Regenwasserbewirt-
schaftung wie beispielsweise Mulden, Retentionstei-
che, Versickerungsfl ächen 

Darüber hinaus sind je nach den Projektanforderungen 
folgende Darstellungen zu ergänzen:

•  Baustelleneinrichtung und Aussagen zur Baustellen-
abwicklung, auch (Boden-)Lagerfl ächen, einschließ-
lich Baumschutzmaßnahmen wie Stammschutz- und 
Wurzelschutz oder Baumschutzzaun

•  Schnitte, z. B. zum Nachweis der Bestandserhaltung 
von Bäumen, zur Darlegung des Geländeverlaufs be-
stehend/geplant, Böschungsneigungen o.ä.

•  natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen wie 
Fledermaus- und Vogelnistkästen an / in Fassaden 
oder Bäumen, Amphibientunnel u. ä.

•  Darstellung des Versiegelungsgrades bzw. Nach-
weis des Begrünungsanteils, i. d. R. unterschieden 
nach: Vegetationsfl ächen mit Erdanschluss, begrün-
te Unterbauung, teilversiegelte versickerungsfähige 
Flächen (z. B. Rasenpfl aster, wassergebundene We-
gedecke, Schotterrasen), vollversiegelte undurch-
lässige Flächen (z. B. Asphalt, Ortbeton, fugenloses 
Verbundpfl aster) sowie überbaute Flächen (Gebäu-
de ohne oder mit extensiv bzw. intensiv begrünten 
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Dachfl ächen). Insbesondere bei Bauvorhaben im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes ist in der 
Regel die Ermittlung des Überbauungs- und Ver-
siegelungsgrades und damit der Nachweis des Be-
grünungsanteils auf dem Baugrundstück gefordert. 
Gleiches gilt für den Nachweis von im Bebauungs-
plan festgesetzten Dachbegrünungsfl ächen. Hier-
für eignet sich eine Aufl istung oder tabellarische 
Aufstellung, in welcher die jeweiligen planungs-
rechtlichen Anforderungen mit den Darstellungen 
und Flächenberechnungen im FGP im Sinne eines 
Soll-Ist-Vergleichs abgeglichen und damit prüffähig 
nachgewiesen werden.

Zum Nachweis von Ersatzpfl anzungen kann es sinnvoll 
sein, bereits im Rahmen des FGP eine Baumbilanzierung 
durchzuführen, auf die dann im Rahmen des Fällantrags 
verwiesen wird.

Folgende Inhalte werden nach Abstimmung mit der je-
weiligen Fachplanung nachrichtlich übernommen: 

•  Darstellung unterirdischer Regenwasserbewirt-
schaftungselemente (Sickerschächte, Rigolen, ggf. 
Zisternen und Leitungen u. ä.)

•  Darstellung bestehender und geplanter ober- und 
unterirdischer Leitungen der Ver- und Entsorgung, 
inkl. der Schächte und Revisionsdeckel, ggf. Freilei-
tungsmasten und Bemaßung von Leitungsrechts- 
oder Leitungs-Freihaltetrassen

•  Darstellungen zum Überfl utungsnachweis
•  ortsfeste Einbauten zur Außenbeleuchtung und ggf. 

zu Werbezwecken (Werbe-Pylone, Fahnenmasten 
o. ä.)

•  Kennzeichnung gesetzlich geschützter Biotope u. ä. 
und Darstellung von Maßnahmen aus gutachterlichen 
Vorgaben wie z. B. der Eingriffs- / Ausgleichsregelung, 
Lärmgutachten

3.2
FORMALE ANFORDERUNGEN

Der FGP wird im Maßstab 1:100 ( je nach Grundstücks-
größe und Komplexität ggf. 1:200 / 1:500) erstellt. Neben 
den in Kap. 3.1. aufgeführten Inhalten sind im Plan die Be-
arbeitungsgrenze, die Grundstücksgrenze und -größe, die 
Vermessungsgrundlage, die nachrichtlich übernommenen 
Inhalte wie Grundrisse, Gebäudehöhen, Erschließungs- 
und sonstige Fachplanungsunterlagen darzustellen sowie 
das ggf. bestehende Planungsrecht (Bebauungs- / Grün-
ordnungsplan) mit anzugeben.

Es sind geeignete Planzeichen in Anlehnung an die Vor-
gaben zu den Bauzeichnungen nach der Bauvorlagenver-
ordnung des jeweiligen Bundeslandes zu verwenden. 

Ein FGP ist in der Regel für Wohngebäude mit mehr 
als drei Wohneinheiten sowie für alle öffentlichen und für 
alle gewerblichen Bauvorhaben zu erstellen und mit den 
vorzulegenden Bauvorlagen im Baugenehmigungsver-
fahren einzureichen. Der Freifl ächengestaltungsplan ist 
Bestandteil der Baugenehmigung und die Freifl ächen sind 
entsprechend dem genehmigten Plan weiter zu detaillieren 
und auszuführen. Die Fertigstellung ist der Behörde anzu-
zeigen und ist entweder anhand von Fotos, Lieferscheinen 
oder eines Revisionsplans nachzuweisen und ggf. in einer 
Begehung zu kontrollieren.

Der FGP wird von Landschaftsarchitekt:innen erstellt 
und von allen Antragsteller:innen und Verfasser:innen 
(Kammerstempel Landschaftsarchitekt:in) im Original un-
terschrieben. Die Anzahl der notwendigen Ausfertigun-
gen ist in den jeweiligen Bauvorlagenverordnungen der 
Bundesländer oder einer entsprechenden gemeindlichen 
Handreichung, Satzung oder Beschlussfassung festgelegt. 
In Städten und Gemeinden mit bereits eingeführtem On-
line-Verfahren zur digitalen Bauantragstellung (BOP o. ä.) 
gelten die jeweiligen Anleitungen für Antragsteller:innen 
und Entwurfsverfasser:innen.
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4.

LEISTUNGSABGRENZUNG, 
VERGÜTUNG, 
QUALIFIKATION

Als zusammenführendes und querschnittsorientiertes 
Planungsinstrument stellt der FGP je nach den Anforde-
rungen der Genehmigungsbehörden und der Komplexität 
des Vorhabens sowohl freiraumplanerische Inhalte (für 
Objekte der Freianlagen, Ingenieurbauwerke und/oder Ver-
kehrsanlagen) als auch freiraumrelevante fachplanerische 
Themen der Fachplanungsdisziplinen dar. Dazu gehört u. a. 
die Übernahme von Grundrissen baulicher Anlagen ebenso 
wie von Leitungstrassen, Zisternen, Feuerwehrzufahrten 
und weiteren Verkehrsfl ächen und ggf. von Angaben zu 
artenschutzrechtlichen Vorgaben, die es gilt, in ein schlüs-
siges Freiraumkonzept einzubinden. Diese umfassende 
und bündelnde planerische Darstellung und gesamtheit-
liche Problemlösung unterscheiden den qualifi zierten Frei-
fl ächengestaltungsplan von der sektoralen Betrachtung in 
einzelnen Fachplanungen.

4.1. 
LEISTUNGSABGRENZUNG

Der FGP ist Bestandteil der Bauantragsunterlagen. Er wird 
dem Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren und i. d. R. 
auch den Antragsunterlagen im Rahmen eines Freistel-
lungsverfahrens beigefügt. 

Je nach den Anforderungen der Genehmigungsbehör-
den bedarf die Erarbeitung des FGP einer unterschied-
lichen Tiefe der Auseinandersetzung mit funktionalen, 
gestalterischen und ökologischen Fragestellungen an die 
Freifl ächen. In der Regel umfasst er die Erarbeitung und 
Darstellung von Grundleistungen der Leistungsphasen 
„Grundlagenermittlung“, „Vorplanung“, „Entwurfspla-
nung“ und „Genehmigungsplanung“ (sowie ggf. einzelner 
Teilleistungen der „Ausführungsplanung“) der jeweiligen 
Leistungsbilder der betroffenen Objekte. 

4.2. 
VERGÜTUNG 

Um klare Verhältnisse zu schaffen, welche Leistungen bei 
der Erstellung des Freifl ächengestaltungsplans gefordert 
und wie diese honoriert werden, muss vorab eine konkrete 
Leistungsbeschreibung vorliegen. Dafür können die obigen 
Kapitel als Grundlage dienen. Auf Grundlage einer konkre-
ten Leistungsbeschreibung wird dann eine Honorarverein-
barung getroffen.

Die Leistungen für die Erstellung eines FGP sind eine 
Kombination aus: 

•  Grundleistungen der Objektplanung Freianlagen 
(§§39 ff. HOAI, Leistungsphasen 1 bis 4 (ggf.5)), 

•  Grundleistungen weiterer Objektplanungen (Gebäu-
de / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen) der Leis-
tungsphasen 1 bis 4 (ggf. 5)) und 

•  anderen Leistungen, also Besondere bzw. Zusätzliche 
Leistungen. 

Je nach Größe des Planungsareals und je nach Höhe der 
damit verbundenen voraussichtlichen Kosten kann es sein, 
dass die Honorartabelle der HOAI für Freianlagenplanun-
gen nicht anwendbar ist. Es sind mehrere Varianten zur 
Vergütung denkbar:

Variante 1: Abrechnung als Berechnungshonorar 
nach HOAI 

Bei dieser Variante werden die Berechnungsparameter 
der HOAI für die Bemessung der Vergütung herangezogen:

•  Objektplanung Freianlagen nach §39 HOAI
•  Bestimmung des Objekts und dessen Umgriffs (z. B. 

die beplanten Freifl ächen des Baugrundstücks)
•  Anrechenbare Kosten nach der Kostenberechnung für 

das Objekt 
•  Tafelwert nach HOAI-Tafel, ggf. unter Hinzuziehung 

einer Tafelfortschreibung
•  Honorarzone, Honorarsatz
•  (Teil-) Prozentpunkte der Leistungsphasen 1 bis 

4 (ggf. 5) je nach Art und Umfang der geforderten 
Grundleistungen; diese hängen von Umfang und In-
halt der Leistungsbeschreibung ab

•  ggf. Positionen für geforderte Besondere oder Zu-
sätzliche Leistungen, die nicht den Grundleistungen 
zuzuordnen sind (siehe unten)

•  ggf. weitere Objektplanungen (Gebäude / Ingenieur-
bauwerke / Verkehrsanlagen), gemäß den entspre-
chenden Parametern

Variante 2: Pauschalhonorar(e)

Bei dieser Variante werden die Leistungen für die Er-
stellung des FGP entweder mit einem einheitlichen Ge-
samtbetrag, oder – z.B. bei schrittweiser Erstellung oder 
bei Bearbeitung mehrerer Teilfl ächen – nach mehreren 
voneinander getrennten Teilbeträgen pauschal bemessen. 
Honorarberechnungen nach HOAI entfallen hierdurch, es 
werden alle Leistungen gemäß der Leistungsbeschreibung 
zusammen honoriert, gleich ob Grundleistungen oder Be-
sondere Leistungen. 

Diese erfordert im besonderen Maße, dass die Leistun-
gen bereits vorab möglichst genau beschrieben werden. 
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Dies gilt insbesondere für Fachbeiträge, die im konkreten 
Fall gefordert werden, wie bspw. Baumbegutachtung, 
Baumbestandsplan und Baumliste, Baumfällanträge, na-
tur- oder artenschutzrechtliche Fachbeiträge, Abarbeiten 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung / Ermittlung 
von Ausgleichserfordernissen nach den Kompensations-
verordnungen der Bundesländer, Überfl utungsnachwei-
se etc. 

Denkbar ist auch, die Vergütung (gleich ob Grundleis-
tung oder Besondere Leistung) an den real entstehenden 
Aufwand und vereinbarte Zeitsätze zu binden. Auch für 
vereinbarte Zeitsätze gilt, dass diese angemessen und aus-
kömmlich sein müssen.

4.3
KOOPERATION UND KOMMUNIKATION 

Zweckmäßig und unbedingt zu empfehlen ist es, mit 
der Freianlagenplanung frühzeitig, das heißt mög-
lichst zeitgleich mit der Hochbauplanung zu beginnen 
und Landschaftsarchitekt:innen bereits zu Projektbe-
ginn als verantwortliche Planungspartner:innen für 
den Außenraum in den Planungsprozess einzubinden. 
Landschaftsarchitekt:innen erst im Genehmigungsverfah-
ren mit der Freifl ächengestaltungsplanung einzubeziehen, 

wird den komplexen Anforderungen an den Freiraum nicht 
gerecht und verzögert den Planungsablauf und den Ge-
nehmigungsprozess unnötig. 

Nur durch frühzeitiges kooperatives Zusammenwirken 
und in enger Abstimmung mit allen Planungsbeteiligten 
schon im Vorentwurfsstadium können Schnittstellen zwi-
schen Gebäude und Freiraum, innen und außen, erfolgreich 
und Synergien bildend bewältigt und in ein schlüssiges Ge-
samtkonzept überführt werden. 

4.4
QUALIFIKATION

Das qualifi zierte und fachgerechte Zusammenführen 
von Planungsleistungen im Bereich des Außenraums 
liegt im Tätigkeits- und Verantwortungsbereich von 
Landschaftsarchitekt:innen. 

Es ist deshalb zweckmäßig und empfehlenswert, die 
Erarbeitung und Vorlage qualifi zierter Freifl ächengestal-
tungspläne an die Qualifi kation und fachliche Expertise die-
ser Berufsgruppe zu binden bzw. sie dieser vorzubehalten.

Entsprechend folgerichtig ist daher anzustreben, mit 
einer verbindlichen Einführung des FGPs gleichzeitig die 
Bauvorlageberechtigung für qualifi zierte Freifl ächenge-
staltungspläne Landschaftsarchitekt:innen zu übertragen.
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5.

ANWENDUNGSPRAXIS 
UND EMPFEHLUNGEN 

In der bisherigen Planungspraxis werden qualifi zierte Frei-
fl ächengestaltungspläne 

•  auf der Grundlage von gemeindlichen Freifl ächenge-
staltungs-, Begrünungs- oder Umweltsatzungen,

•  zum Nachweis und zur Umsetzung von Regelungen 
aus dem Baugesetzbuch und den Naturschutzgeset-
zen, 

•  zur Umsetzung von Regelungen aus Bebauungs- und 
Grünordnungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen,

•  auf Forderung von Fachbehörden zum Nachweis 
baumschutz-, naturschutz- oder artenschutzrechtli-
cher Erfordernisse im Einzelfall oder

•  zur Bündelung der gemäß Bauvorlagenverordnung 
einzelner Bundesländer geforderten Inhalte

 
als Bestandteil des Bauantrags eingefordert bzw. auf 

freiwilliger Basis erstellt.

Notwendig ist eine fl ächendeckende Anwendung des 
FGP, idealerweise auf der Basis einheitlich gleichlautender 
Vorgaben auf Bundes- oder Länderebene. 

5.1. 
VORGABEN AUS BAUORDNUNGEN UND BAUVORLAGEN-
VERORDNUNGEN DER LÄNDER 

Aus den Landesbauordnungen ergibt sich bisher keine di-
rekte Forderung zur Vorlage eines FGPs; allerdings besteht 
in einigen Bundesländern eine indirekte Verpfl ichtung, ei-
nen FGP als eigenen Baustein der Baugenehmigungsun-
terlagen vorzulegen, beispielsweise für Bremen über die 
2019 in Kraft gesetzte Bremische Bauvorlagenverordnung 
(BremBauVorlV, § 7) sowie in Hessen über den im Januar 
2022 eingeführten Bauvorlagenerlass (BVErl).

Vergleichbar, jedoch ohne die Forderung nach einem 
eigenständigen FGP konkret zu formulieren, stellen einige 
Bundesländer (bspw. Bayern) in ihren Bauordnungen in-
haltliche Forderungen und in den Bauvorlagenverordnun-
gen (BauVorlV) Anforderungen an die im Lageplan zum 
Bauantrag darzustellenden Inhalte. Diese beziehen sich 
u. a. auf Angaben zu den nicht überbauten Flächen der be-
bauten Grundstücke und deren Begrünung, zu geschützten 
Baumbeständen, zu Kinderspielplätzen etc., die qualitäts-
sichernd wirken und eine nachhaltige Entwicklung fördern. 

Um diese Inhalte prüfen zu können, ist ein FGP notwen-
dig und hilfreich. Von einer zunehmenden Zahl an Städten 
wird er daher auf Grundlage kommunaler Satzungen (wie 
bspw. in München, Würzburg oder Coburg) oder gemeind-
licher Beschlüsse verlangt (vgl. Kap. 5.2. und 5.3.). 

Um zukünftig eine rechtliche Basis für eine einheitli-
che Genehmigungspraxis zu schaffen und auch kleineren 
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Städten und Gemeinden, unabhängig von ortsspezifi schen 
Satzungen, die Möglichkeit zu geben, die Bearbeitung 
und Darstellung der Belange der Freiraumplanung zum 
Bauantrag einfordern zu können, ist eine fl ächendeckend 
verpfl ichtende Einführung des FGP in den Landesbauord-
nungen, (wie derzeit auch in Berlin auf Landesebene dis-
kutiert), erforderlich und notwendig – sowohl im Interesse 
der Genehmigungsbehörden / Gemeinden als auch der An-
tragsteller- und Bauherrenschaft!

Eine entsprechende Formulierung „ergänzende materi-
elle Anforderungen an die nicht überbauten Flächen der 
unbebauten Grundstücke, die Bauwerksbegrünung und 
Kinderspielplätze“ in der Musterbauordnung auf Bundes-
ebene (MBO) könnte den entsprechenden Rechtsrahmen 
vorgeben (vgl. Formulierungsvorschlag des bdla zur MBO 
vom 01.02.2022).

5.2. FREIFLÄCHENGESTALTUNGSSATZUNGEN DER 
STÄDTE UND GEMEINDEN

Städte und Gemeinden können kommunale Freifl ächen-
gestaltungssatzungen für das gesamte oder Teile ihres 
Gemeindegebiets durch Beschlussfassung im Stadt- / Ge-
meinderat mit dem Ziel erlassen, gemeindliche Grundprin-
zipien der Freifl ächengestaltung auf unbebauten Grund-
stücksfl ächen bebauter Grundstücke verbindlich zu regeln. 
Der FGP ist das geeignete Instrument für den prüffähigen 
Nachweis der Erfüllung der Vorgaben zur Durchgrünung 
und Gestaltung der Baugrundstücke im bauaufsichtlichen 
Antragsverfahren. Der FGP kann somit meist für Bauvor-
haben ab einer bestimmten Größenordnung (Mehrfamili-
enhäuser, gewerbliche Nutzungen) standardgemäß als Teil 
des Bauantrags eingefordert werden. 

Vor allem auch im unbebauten Innenbereich, „innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ (§ 34-Gebiete 

BauGB), für die keine Vorgaben aus Bebauungs- und Grü-
nordnungsplänen vorliegen und die häufi g von Nachver-
dichtungen im Bestand betroffen sind, kann so eine den 
vereinbarten gemeindlichen Prinzipien entsprechende Frei-
raumqualität sichergestellt werden.

5.3. 
REGELUNGEN PER STADT- /
GEMEINDERATSBESCHLUSS

Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, durch ein-
fache Stadt- oder Gemeinderatsbeschlüsse Regelungen 
zur Selbstbindung des zuständigen Beschlussgremiums 
zu fassen und einheitliche Rahmenbedingungen für zu-
künftige Handlungsweisen in einzelnen Politikfeldern vor-
zugeben. 

Die Beschlussfassung zum FGP mündet meist in Merk-
blättern oder Planungshinweisen der kommunalen Bau- 
oder Fachverwaltungen, in denen zur Prüfung der fest-
gelegten freiraumplanerischen Belange die Vorlage eines 
FGP regelmäßig verlangt wird. Ferner sind dort gemein-
despezifi sche Festlegungen zum Anwendungsbereich, zu 
den geforderten Planinhalten des FGP sowie zu Form und 
Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen geregelt. 

Gängige und bewährte Praxis ist dies bspw. in Städten 
wie Stuttgart, Nürnberg oder Münster. 

5.4
FREIWILLIGE BEAUFTRAGUNG DURCH BAUHERR:INNEN

Die Erstellung eines qualifi zierten Freifl ächengestaltungs-
plans bringt auch Projektentwickler:innen, Investor:innen 
und Bauherr:innen viele Vorteile. 

Die Bündelung der unterschiedlichen genehmigungs-
relevanten Themen in einem Plan beschleunigt das Prüf-
verfahren. Ebenso können durch die Darstellung der 
unterschiedlichen Belange in einem FGP auftretende Fol-
gekosten frühzeitig aufgezeigt und denen entgegengewirkt 
werden. So können beispielsweise bei einer Planung der 
Regenwasserversickerung auf eigenem Grund die Nieder-
schlagswassergebühr entfallen oder durch Festlegung von 
Verschattung und Dachbegrünung eine Kostenreduzierung 
für das Heizen bzw. Kühlen von Gebäuden hervorgerufen 
werden. Auch herzustellende Ausgleichsmaßnahmen oder 
Mehrfachbelegungen von Flächen (bspw. naturnahe An-
lagen für Retention oder Versickerung mit anrechenbaren 
Funktionen für den Ausgleich) können auf dem Baugrund-
stück mit Hilfe des FGP übersichtlich eingeplant, integriert 
und bilanziert werden. 

Eine qualitätvolle Gestaltung mit Hilfe eines qualifi zier-
ten Freifl ächengestaltungsplans wirkt sich im Interesse der 
Bauherr:innen wertsteigernd auf die Entwicklung und Ver-
marktung von Wohnraum und Gewerbe aus. 
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6.

FAZIT 
Der FGP ist das Instrument, dass die qualitätvolle Ent-
wicklung von Flächen voranbringt und einen vielfältigen 
Mehrwert schafft. Er übernimmt Bündelungsfunktionen, 
trägt zur Verfahrensvereinfachung bei, schafft Rechtssi-
cherheit, hilft Planungsfehler und deren kostenträchtigen 
Reparaturen zu vermeiden und unterstützt die Einhaltung 
gesellschaftspolitischer Zielsetzungen sowie die nachhal-
tige Entwicklung in unseren Kommunen.

Mit der bundeseinheitlichen Verankerung und Anwen-
dung des FGP würde eine klimagerechte, ökologisch nach-
haltige und lebenswerte Gestaltung der Baugrundstücke 
relativ kurzfristig und gleichzeitig dauerhaft sichergestellt, 
sowohl im Neubau- als auch in der Bestandsentwicklung. 
Mit dem FGP lassen sich Konkurrenzen zwischen den un-
terschiedlichen freiraumrelevanten Themen, Schutzgütern 
und Schutzzielen und sich daraus ergebende langwierige 
Überarbeitungen im Genehmigungsverfahren vermeiden. 

Der FGP ist maßstäblich die kleinste Planungseinheit in 
unseren Siedlungsräumen; aber in der Vielzahl fügen sich 
die Bausteine wie ein Puzzle hochwirksam als Teil einer 
„grünen Infrastruktur“ der Kommunen zusammen. 

Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, durch 
einfache Stadt- oder Gemeinderatsbeschlüsse Regelun-
gen zur Selbstbindung des zuständigen Beschlussgremi-
ums zu fassen und einheitliche Rahmenbedingungen für 
zukünftige Handlungsweisen in einzelnen Politikfeldern 
vorzugeben.

Dabei gilt es, neben der zukunftsfähigen Entwicklung 
von Großstädten, auch in kleineren Städten und im ländli-
chen Bereich eine hohe Freifl ächenqualität als Baustein für 
eine nachhaltige und leistungsfähige grüne Infrastruktur 
zu sichern. Dazu sind einheitliche gesetzliche Vorgaben 
notwendig. 

Geeignete Rahmenbedingungen können u. a. durch die 
Ergänzung der Musterbauordnung (MBO) auf Bundesebe-
ne und die entsprechenden Anpassungen der Landesbau-
ordnungen bzw. der Bauvorlageverordnungen der Länder 
geschaffen werden. 
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7.3
FALLBEISPIEL FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN FÜR EIN GEWERBLICHES BAUPROJEKT
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7.4
FALLBEISPIEL FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN FÜR EIN WOHNGEBÄUDE
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7.5
FALLBEISPIEL BAUMBILANZIERUNG
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7.6
FALLBEISPIEL BAUMBESTANDSPLAN, STADT MÜNCHEN
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7.7
FALLBEISPIEL FREIFLÄCHENGESTALTUNGPLAN, STADT MÜNCHEN
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Aktive Außenräume, um das lokale Stadtleben zu vereinen, sind Freiräume, 

Die Aktivitätsdachterrasse soll für die Nachbarschaft ein natürlicher 
Treffpunkt sein und gleichzeitig einen Freiraum bieten. Hier können Familien 
im öffentlichen Aufenthaltsbereich verweilen oder auch mit den witzigen und 
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